
Was tun bei 
sexualisierter 

Diskriminierung 
und Gewalt?

Informationen, 
Handlungsoptionen und 

Anlaufstellen

Für eine solidarische und geschützte 
Zeit an der HoMe

Polizei 110 

Rettungsleitstelle 112

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
116016

Diese Telefonnummern sind 24/7 und an 365 
Tagen im Jahr besetzt.

https://www.hs-merseburg.de/
hochschule/information/
interessenvertretungen/
vertrauensstelle/

vertrauensstelle@hs-merseburg.de

Vertrauensstelle der HoMe

0800 1239900

Hilfetelefon bei Gewalt an 
Männern

https://www.antidiskriminierungs
stelle.de/DE/ueber-diskriminierun
g/lebensbereiche/bildungsbereiche/
hochschule/hochschule.html

Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes 

https://opferhilfe.sachsen-anhalt.de/

Opferhilfe Sachsen-Anhalt

https://www.hs-merseburg.de/hoc
hschule/fachbereiche/soziale-arbeit
medienkultur/beschwerdestelle-sm
k/

Beschwerdestelle SMK

https://www.hs-merseburg.de/hoc
hschule/information/neuigkeiten/d
etails/studentisches-engagement-p
eer-beratungsprojekt-boje-von-stu
dierenden-
fuer-studierende

boje@riseup.net

Peer-Beratungsprojekt „Boje“

https://www.hs-merseburg.de/hoc
hschule/information/chancengerech
tigkeit/wer-und-was-ist-die-gleic
hstellungskommission/

Gleichstellungskommission

http://www.bbz-lebensart.de/CMS2
021/index.php?page=beratung

Unterstützung bei Gewalt 
gegen LSBTI* (Sachsen Anhalt)

Externe Anlauf- und Beratungsstellen Interne Anlauf- und Beratungsstellen
der Hochschule Merseburg



Was ist sexualisierte Diskriminierung 
und Gewalt?

Sexualisierte Diskriminierung und 
Gewalt im Kontext der HoMe

Beispiele

Beispiele Was tun als betroffene Person?

Was tun als beobachtende Person?

Unter sexualisierter Diskriminierung und Gewalt 
(SDG) wird jedes verbale oder nonverbale Verhalten 
mit sexuellem Bezug, das von der betroffenen 
Person als grenzüberschreitend, d.h. unerwünscht 
und entwürdigend sowie verletzend empfunden 
wird, oder darauf gerichtet ist, diese Wirkung zu 
erzielen, verstanden. 
SDG kann sich in Worten, Mimik und Gestik sowie 
Handlungen ausdrücken und umfasst Verhalten, 
das nach gesetzlichen Vorschriften verboten ist und 
sanktioniert werden kann, beschränkt sich aber 
nicht darauf. Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG) sollen Diskriminierungen verhindert oder 
beseitigt werden. Seit 2016 gibt es an der 
Hochschule Merseburg die „Richtlinie zum 
respektvollen und fairen Umgang und zum Schutz 
vor Diskriminierung und Benachteiligung“. Diese 
schützt Studierende und Beschäftigte der HoMe 
gleichermaßen, welche die Möglichkeit und das 
Recht haben, sich bei den umseitig aufgelisteten 
Anlaufstellen zu melden, wenn sie unfair behandelt, 
diskriminiert oder belästigt werden. Alle Angaben 
werden vertraulich behandelt. • sexuell herabwürdigender Sprachgebrauch, v.a. 

Bemerkungen über Aussehen, Körper, Sexualität 
und Intimleben, unerwünschte „Komplimente“

• sexuell herabwürdigende (nonverbale) 
Kommunikation, etwa durch bewertende Blicke 
oder Anstarren

• Zeigen und/oder Versenden (persönlicher) 
sexueller, intimer Video- und Tonaufnahmen 
(Revenge Porn)

• unerwünschte Nachrichten mit sexuellem Bezug 
(SMS,E-Mail)

• unerwünschte, vermeintlich zufällige  
Berührungen (Umarmungen, Tätscheln)

Ob eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, 
hängt allein von der Perspektive der betroffenen 
Person ab. Entscheidend ist die Wirkung auf die 

betroffene Person und nicht die Absicht der 
ausübenden Person. 

• unerwünschte Annäherungsversuche und 
Aufdringlichkeiten, persönlich empfundene 
Grenzüberschreitung

• Schlimmstenfalls fallen darunter schwere 
Straftaten wie: Stalking, Nötigung, 
Vergewaltigung sowie körperliche Gewalt

Ablehnung ausdrücken (wenn möglich laut 
und klar sprechen und das Übergriffige 
öffentlich machen)

Aufmerksamkeit und Hilfe suchen 
(Mitmenschen, Wachpersonal, Polizei)

Mit vertrauten Menschen sprechen

Das Erlebte unbedingt dokumentieren
(Gedächtnisprotokoll) und Schriftverkehr 
aufbewahren

Beratungs- und Unterstützungsangebote 
nutzen

Präventionsmöglichkeiten:
Möglichst formelle Rahmenbedingungen 
einhalten, z. B. nicht mit 
Vorgesetzten/Professor*innen in
Cafés oder Privatwohnungen treffen 

Das Ignorieren der Situation ändert 
diese nicht, daher ist es wichtig aktiv zu 
werden! Betroffene können und sollten 
der eigenen Wahrnehmung  trauen und 

handeln!

Abhängig von der Situation betroffene 
Person(en) ansprechen, Hilfe anbieten oder 
Hilfe holen

Schriftliches Dokumentieren des Vorfalls 

Selbst Beratungsstellen aufsuchen 
und/oder nach Absprache Betroffene 
begleiten

Stets im Einverständnis mit der 
betroffenen Person agieren und deren 

Entscheidungen akzeptieren! 
Betroffene bestimmen selbst, ob und 

welche Schritte sie einleiten!


